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CM-Prozessbeschrieb 
Problemwahrnehmung durch Dritte 
� In einer Institution/ Organisation, die keine Berat ung anbietet, z.B. in der Schule, Krippe, 

Hort, welche evtl. Kenntnis des Dokuments Basisinfo rmation haben: 
− sie wenden sich an eine Fachstelle mit Beratungsfu nktion in der Region und können 

evtl. erste Informationen gemäss Basisinfo mitteile n, die ihr Weiterleiten an die Fach-
stelle unterstützen 

� Durch Personen, z.B. Nachbarn, Arbeitgeber, welche meist keine Kenntnis von der Ba-
sisinformation haben und sich an die Fachstelle wen den 

� Auftrag einer Behörde an eine Fachstelle (VB, Juga,  etc.) 

Kontaktnahme Klientschaft – Fachstelle 
� Kontaktaufnahme Klientschaft mit Fachstelle 
� Intake findet gemäss Fachstelle unter Berücksichtig ung der Basisinformation statt  
� Zuständigkeit wird geprüft  

− nicht zuständig: Weitervermitteln an zuständige Fa chstelle 
− zuständig: Beratungsgespräche finden statt -> Drin glichkeit und Komplexitätsgrad 

prüfen 

Beratungsgespräch/e 
� Ausgangslage aufnehmen 
� Dringlichkeit prüfen 

− Dringlich: Sofortmassnahmen einleiten 
− Keine Dringlichkeit: normaler Beratungsablauf 

� Involvierte Fachstellen und Massnahmen erheben 

Komplexitätsgrad prüfen 
� 3-4 Punkte: intern prüfen, ob CM sinnvoll 
� 5-7 Punkte: -> Start CM-Prozessablauf  
� Klientschaft über CM Sozialberatung informieren: 

− Bereitschaft zum Prozess einholen: Basisinformatio n unter Berücksichtigung der Da-
tenschutzgesetzgebung inkl. Vollmacht mit Klientschaft ausfüllen 

 
Fall Kindesschutz 
Vorgehen gemäss Leitfaden Kindesschutz in der Koope rationsvereinbarung berücksichtigen. 
 
Der Leitfaden bietet detaillierte methodische Hinwe ise zum Kindesschutz. Er bietet jedoch 
kein standardisiertes und verbindliches Verfahren a n. � Das heisst, der Prozessablauf ver-
läuft nach dem CM-Verfahren! 

Einbezug weiterer Stellen 
� die von der Schweigepflicht entbundenen Stellen zu einer Koordinationskonferenz einla-

den. 
� Basisinformation weiterleiten an einzubeziehende Fachstellen 

1. Koordinationskonferenz 
� Teilnahme: entsprechende Fachstellen, Klientschaft (falls ohne: Begründung notwendig) 
� Dokument „Kooperationsvereinbarung“ ausfüllen 
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� Wirkungs- und Teilziele aus gemeinsamer Problem- un d Ressourcenanalyse zusammen 
ableiten 
− Teilziele sind smart-formuliert (spezifisch, messb ar, realistisch und terminiert), so 

dass sie bei den Zwischen- und Schlussevaluationen konkret überprüfbar sind. 
� Kooperationsvereinbarung unterzeichnen: beteiligte Fachstellen 
� Die Klientschaft wird nicht zum Unterschreiben der Kooperationsvereinbarung veranlasst. 

Die einzelnen Stellen, die Teilleistungen erbringen , entwickeln mit der Klientschaft die 
Arbeitsbündnisse für diese Teilleistungen. Es liegt  in der Verantwortung der Stellen, die-
se stärker oder weniger stark zu formalisieren (sch riftlich festhalten, unterschreiben). 
Die Kooperationsvereinbarung auf Klientebene soll d amit bewusst von der Organisati-
onsebene getrennt werden. Klientinnen und Klienten können nicht in gleicher Weise an-
gesprochen werden wie die Organisationen. 

� Schweigepflicht-Entbindung durch Klientschaft unterzeichnen lassen 
� Nächste Schritte/ Termine vereinbaren 
 
Falls von einer Behörde verordnete Abklärung 
� Dokument „Kooperationsvereinbarung“ ausfüllen 
� Resultate retour an Behörde und Entscheid für Weite rarbeit abwarten. 
� Gemäss Entscheid Behörde weiterfahren mit Punkt „Um setzen der Kooperationsverein-

barung“ 

Fallregie 
Die Fallregie wird unter Berücksichtigung der folge nden Kriterien von den Beteiligten im 
Konsensverfahren einer Person zugeteilt. Sie ist ko mpetent im Bereich der Sitzungsmodera-
tion und des Projektmanagements.  
Kriterien  
� Kontinuität 

− Welche Stelle erbringt Teilleistungen in einem gro ssen Umfang im Rahmen der Pro-
zessplanung? 

− Welche Stelle ist voraussichtlich längerfristig un d eventuell schon seit längerer Zeit in 
wesentlichem Umfang beteiligt? 

� Beziehung zwischen Klientschaft und Beratungsperson 
− Welche Person zieht die Klientschaft für diese Auf gabe vor? 

� Gesetzliche Einflussmöglichkeiten 
− Welche Stelle verfügt aufgrund rechtlicher Bestimm ungen über die stärksten Ein-

flussmöglichkeiten? 
− Dies umfasst insbesondere 

a) Sicherung der Existenz durch materielle Deckung von Grundbedürfnissen: Ausrich-
ten oder Zugang ermöglichen zu finanziellen Mitteln  für Lebensunterhalt; Finanzieren 
und/ oder Vermitteln von Obdach; Zugang zu medizini scher Versorgung ermöglichen. 
Beispiel: Sozialhilfe 
b) Gesetzliches Mandat zum Beantragen und/ oder Vol lziehen vormundschaftlicher 
oder strafrechtlicher Massnahmen. Beispiel: Vormundschaftsamt, Jugendanwalt-
schaft 

Aufgaben, Verantwortung, Kompetenzen 
� Aufgaben:  Prozesssteuerung und -koordination, d.h. Moderatio n der Konferenzen, re-

gelmässiges Controlling über die Arbeiten zur Errei chung der Teilziele, weiteres Vorge-
hen und Termine klären, Basisinformation auf dem ne usten Stand halten (vgl. Stand der 
Arbeiten bei Teilleistungen), direkter Kontakt zu K lientschaft, Informationen einholen und 
Beteiligte mit notwendigen Informationen versorgen 
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� Verantwortung:  Überblick über den Prozessverlauf haben und steuer nd eingreifen, alle 
Sichtweisen in ihrer Vielfalt und möglichen Diverge nz erfassen, regelmässigen Aus-
tausch unter beteiligten Fachstellen gewährleisten,  Zwischen- und Schlussevaluation 
durchführen, Fall in Abstimmung mit den beteiligten  Fachstellen abschliessen, Kontrolle 
über die Einhaltung der fallspezifischen Vereinbaru ng 

� Kompetenzen: Einladen zu Konferenzen, Verbindlichkeiten herstellen/ einfordern in Be-
zug auf die Zusammenarbeit/ den Datentransfer, Sett ing für Beteiligte bestimmen, bei 
Bedarf weitere Stellen nach Absprache mit den Betei ligten kontaktieren, in kleineren Kon-
flikten vermitteln 

Umsetzen der Kooperationsvereinbarung 
� Jede Fachstelle: umsetzten ihrer Teilleistungen 
� Alle: Einhalten von Informations- und Datenaustausc h 
� Zwischenevaluationen bei Meilensteinen durchführen und festhalten (evtl. gemäss Do-

kument „Kooperationsvereinbarung“) 

Austausch von Informationen und Daten 
� Grundprinzip: Bringprinzip. Die Fallregie ist befug t, fall- und zweckgebundene Informatio-

nen und Daten bei den andern beteiligten Stellen an zufordern. 
 
Informations- und Datenaustausch sowie Datenarchivierung von Personendaten und Daten, 
die unter den Datenschutz fallen: 
� Methodisch 

− telefonisch mit schriftlicher Handnotiz, wenn der Informationsaustausch nur zwei der 
involvierten Stellen betrifft, falls notwendig Info rmation an Fallregie 

− E-Mailaustausch geschieht verschlüsselt 
− Fachkonferenzen (mit Klientschaft): Stand der Arbe iten im Dokument „Kooperations-

vereinbarung“ festhalten 
− Sichergestellt werden Datenschutz, Datensicherheit  und Datenintegrität. 

Schlussevaluation und Fallabschluss 
Letzte Koordinationskonferenz mit den Beteiligten 
� Wirkungsziele mehrheitlich erreicht, Teilleistungen  abgeschlossen  

− Kooperationsvereinbarung vollständig ausfüllen 
− Schlussevaluation, festhalten von: Zielerreichungsgrad, Prozessverlauf (inhaltlich, 

methodisch, organisatorisch), Schlussfolgerungen für die weitere institutionsübergrei-
fende Zusammenarbeit  

� Wirkungsziele mehrheitlich erreicht, eine einzelne Teilleistung wird noch weiterge-
führt 
− Kooperationsvereinbarung vollständig ausfüllen 
− Schlussevaluation, festhalten von: Zielerreichungsgrad, Prozessverlauf (inhaltlich, 

methodisch, organisatorisch), Grund für den Abschlu ss, Schlussfolgerungen für die 
weitere institutionsübergreifende Zusammenarbeit, Fortsetzung welcher Teilleistung  

− schriftliche Mitteilung an alle Beteiligten durch Fallregie: CM-Prozess abgeschlossen, 
Begründung, weiteres Vorgehen 

� Fallbeendigung durch Klientschaft oder Fachstellen (Umzug/ Tod Klientschaft, man-
gelhafte Zusammenarbeit von Fachstellen/ Klientschaft); nicht alle Wirkungsziele sind 
erreicht 
− Kooperationsvereinbarung entsprechend ausfüllen  
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− Schlussevaluation durchführen: Zielerreichungsgrad, Prozessverlauf (inhaltlich, me-
thodisch, organisatorisch), Schlussfolgerungen für die weitere institutionsübergreifen-
de Zusammenarbeit 

− schriftlich festhalten, weshalb es zum Prozessabsc hluss kommt, Einschätzung der 
Fachpersonen und wenn möglich der Klientschaft zum Prozessstand 
schriftliche Mitteilung an alle Beteiligten durch F allregie: CM-Prozess abgeschlossen, 
Begründung, weiteres Vorgehen 


